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Umsetzung kostenfreies Kinderimpfprogramm des Bundes, der 

Bundesländer und der Sozialversicherung: 4-fach-Impfung gegen 

Diphtherie-Tetanus-Polio-Keuchhusten (Repevax) im 6. Lebensjahr 

Sehr geehrte Frau Landessanitätsdirektorin Dr. Klenk! 

Aufgrund der epidemiologischen Entwicklungen in Zusammenhang mit Keuchhusten war 

es dringend notwendig, die Keuchhusten-Impfempfehlungen zu adaptierten: Wie bereits 

in der LSD-BMSGPK Videokonferenz am 04.06.2024 angekündigt und seit 01.10.2024 auch 

im aktualisierten Impfplan Österreich abgebildet, empfiehlt das Nationale Impfgremium 

ab sofort eine Pertussis-Impfung bereits ab dem vollendeten 5. Lebensjahr/im 6. 

Lebensjahr. Bevorzugt sollte die Auffrischungsimpfung mit einem 4-fach-Impfstoff mit 

Komponenten gegen Diphtherie-Tetanus-Polio-Pertussis noch vor Schuleintritt erfolgen. 

Da die Auffrischungsimpfung im Schulalter mit Stand Sommer 2024 in vielen 

Bundesländern erst in der 2. oder 3. Klasse erfolgte, ist es wichtig, sicherzustellen, dass bei 

Kindern, die noch nicht geimpft wurden, durch die Vorverlegung der ersten 

Auffrischungsimpfung keine Impflücken entstehen und die Auffrischungsimpfungen in 

Schulen in den Klassen, in denen noch keine Auffrischungsimpfung angeboten wurde, 

einstweilen weiterhin erfolgen.  

Um das derzeitige Infektionsgeschehen rasch einzudämmen, wird derzeit nach der 

Impfung mit vollendetem 5. Lebensjahr/im 6. Lebensjahr für Schulkinder eine zweite 

Auffrischungsimpfung nach 5 Jahren bzw. spätestens in der 8. Schulstufe/im 14. bzw. 

15. Lebensjahr/vor Ende des Pflichtschulalters empfohlen.  
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Im kostenfreien Kinderimpfprogramm steht mit Stand 01.10.2024 für jedes Kind jedenfalls 

eine 4-fach-Impfung gegen Diphtherie-Tetanus-Polio-Pertussis (derzeit Repevax) zur 

Verfügung. Wenn diese Auffrischungsimpfung noch nicht erfolgt ist, sollte sie 

ehestmöglich nachgeholt werden. In Hinblick auf eine mögliche Finanzierung einer 

zweiten 4-fach-Impfung für Kinder im Schulalter im kostenfreien Kinderimpfprogramm 

darf eine zeitnahe Kontaktaufnahme angekündigt werden.  

Sie werden ersucht, die Änderungen in Hinblick auf die erste Auffrischungsimpfung gegen 

Diphtherie-Tetanus-Polio-Keuchhusten in Ihrem Bundesland ehestmöglich umzusetzen 

und insbesondere sicherzustellen, dass die 4-fach-Impfungen inkl. Nachholimpfungen 

auch im niedergelassenen Bereich flächendeckend für die Zielgruppe kostenfrei 

angeboten werden können.  

Vielen Dank für Ihre Bemühungen im Sinne der Gesundheit der Kinder in Österreich. 

Wien, 4. Oktober 2024 

Für den Bundesminister: 

i.V. Mag. Manfred Ditto 
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